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Lebens [T]  Räume
Wege durch den Paragrafen-Dschungel

In Punkto Wohnen herrscht 
derzeit vielerorts Verunsiche-
rung. Hausbesitzer fragen 
sich, was es mit der neuen 

Energieeinsparverordnung auf 
sich hat, welche Fristen hier gel-
ten und was dadurch auf sie zu-
kommt. Mieter hoffen, durch neue 
Gerichtsurteile beim Auszug nicht 

mehr renovieren zu müssen und 
das lästige Streichen loszuwerden. 
Aber was stimmt nun? Gesetze 
und Verordnungen sind eine tro-
ckene Materie, nicht jeder kommt 
damit gut zurecht. Die Stadt-
ZEITUNG hat darum einen Blick 
auf alles geworfen, was neu im Pa-
ragrafen-Dschungel ist und hilft da-

bei, durchzublicken, damit sowohl 
Mieter als auch Vermieter wissen, 
was sie beachten sollten. Als 
Service bringen wir den aktuellen 
Fürther Mietspiegel. Abgerundet 
werden die »Lebens[T]Räume« 
mit herbstlichen Garten- und Buch-
tipps zum Werkeln und Schmökern 
sowie Infos über Erdwärme.    n

Durchblicken bei den Neuerungen 
im Mietrecht & bei den Energiekosten

Fo
to

: p
h
o
to

ca
se

Termine & Themen
Vorschau 2007

-  Wohnen in der  
Innenstadt

-  Achtung Eis & Schnee
ET 07.11. | AS 29.10.07

ó ° ñ
-  Weihnachtliches

ET 05.12. | AS 27.11.07

ET=Erscheinungstermin
AS=Anzeigenschluss

Rufen Sie uns an

766 714 40

Lebens [T]  Räume
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»Schönheitsreparaturen 
darf der Vermieter nur bei 
Bedarf fordern«

Ein Gespräch mit Jürgen 
Bauer, Fachanwalt für 
Mietrecht im Mieter-
verein, über das lästige 

Streichen, Kündigungsfristen und 
Betriebskostenabrechnungen 

Das Thema »Streichen oder 
nicht« geht derzeit groß 
durch die Medien. Was gilt 
nun? Wer muss bei einem Aus-
zug die Wohnung herrich-
ten - der Mieter oder der 
Vermieter? 
Was viele nicht wissen und 
was zunächst erstaunlich klingt: 
Grundsätzlich regelt das BGB, 
dass der Vermieter für Schön-
heitsreparaturen zuständig ist. 
Aber in der Praxis steht meist 
in den Mietverträgen, dass der 
Mieter sich darum kümmern 
muss. Das weicht also vom Ge-
setz ab. Was sich nun geändert 
hat, das ist die Rechtssprechung 
zur so genannten starren Frist. 
Da hieß es zum Beispiel im Miet-
vertrag, dass man alle fünf oder 
alle drei Jahre frisch streichen 
muss. Der Bundesgerichtshof 
BGH hat entschieden, dass es 
unzulässig ist, so etwas pau-
schal vom Mieter zu fordern, nur 

weil eine Zeitspanne abgelaufen 
ist. Jetzt darf es nur noch so ge-
nannte weiche Fristen geben, 
also Schönheitsreparaturen nach 
Bedarf. Somit hat der Mieter die 
Chance, zu argumentieren, dass 
er aktuell nicht zum Farbeimer 
greifen muss, weil er pfleglich 
mit der Wohnung umgegangen 
ist. Wenn das gilt, wenn also ein 
Mietvertrag weiche Fristen ent-
hält, bleibt alles für beide Partei-
en wie bisher. 

Das heißt also, wenn der 
Mietvertrag eine starre 
Frist vorschreibt, kommt man 
um das lästige Streichen he-
rum? 
Ja, genau, dann muss man auch 
beim Auszug – und gerade da 
– nicht streichen. Glück gehabt! 

Was versteht man denn genau 
unter Schönheitsreparatu-
ren? Was fällt juristisch in 
das Gebiet? 
Das Streichen und Tapezieren 
von Decken, Wänden, Innentü-
ren, Fensterrahmen und Heizkör-
pern.

Interview
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Sorgfältige Montage durch unsere Schreiner - garantiert !
Lohnert lohnt sich - seit über 150 Jahren!                     1854 -2004
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‹bersicht ¸ber die orts¸bliche Vergleichsmiete in F¸rth
Stand: 01. September 2007

Alle Betr‰ge sind in EURO angegeben

Bitte beachten Sie die Erl‰uterungen auf der R¸ckseite
Objekt und
Ausstattung Mehrfamilienhaus Einfamilienhaus

Baujahr und ohne Bad/Du Bad/Dusche Bad/Dusche ohne Bad/Du Bad/Dusche Bad/Dusche
Wohnungsqualit‰t ohne Zentral- oder und ohne Zentral- oder und 

der ‰hnliche Zentral- oder Zentral- oder der ‰hnliche Zentral- oder Zentral- oder
Heizung ‰hnliche Heizung ‰hnliche Heizung Heizung ‰hnliche Heizung ‰hnliche Heizung

bis 1918 
einfach 1,71 - 2,35 1,90 - 2,85 2,75 - 3,54 1,77 - 2,49 2,17 - 3,01 2,49 - 3,41

normal 2,29 - 2,95 2,88 - 3,48 3,28 - 4,06 2,29 - 3,01 2,88 - 3,54 3,41 - 4,06

gut 2,95 - 3,74 3,48 - 4,13 3,93 - 4,59 3,01 - 3,80 3,54 - 4,13 4,06 - 4,92
1919 bis 1948 
einfach 1,90 - 2,75 2,29 - 3,01 3,08 - 3,74 2,18 - 2,88 2,42 - 3,28 2,75 - 3,74

normal 2,49 - 3,21 2,95 - 3,74 3,74 - 4,19 2,88 - 3,28 3,28 - 3,80 3,61 - 4,39

gut 3,45 - 3,86 3,74 - 4,32 4,06 - 4,72 3,28 - 4,06 3,80 - 4,39 4,32 - 5,05
1949 - 1960 
einfach 2,14 - 3,56 2,32 - 3,33 2,91 - 3,80 2,61 - 3,33 2,97 - 3,80

normal 2,67 - 3,74 2,85 - 3,80 3,44 - 4,27 2,91 - 3,86 3,44 - 4,34

gut 3,33 - 4,04 3,44 - 4,27 4,04 - 4,69 3,56 - 4,57 4,04 - 5,23
1961 - 1970 
einfach 2,32 - 3,56 2,61 4,10 3,09 - 4,39 2,67 - 3,98 2,97 - 4,45

normal 2,85 - 3,74 3,33 4,57 3,51 - 4,69 3,33 - 4,39 3,15 - 4,99

gut 3,44 - 4,04 3,80 5,17 4,27 - 5,23 3,86 - 5,17 4,34 - 5,41
1971 - 1980 

einfach 4,45 - 4,99 4,99 - 5,41

normal 4,99 - 6,39 5,41 - 6,39

gut 5,59 - 6,73 5,76 - 6,74
1981 - 1990 

gut 6,13 - 7,14 6,13 - 7,14
1991 - 2000 
gut 7,63 - 8,05 7,84 - 8,16

Übersicht über die 
ortsübliche Vergleichsmiete in Fürth

Stand: 1. September 2007

Veröffentlichung mit Erlaubnis des Mietervereins, des Haus & Grund Fürth e.V. sowie des Sozialamtes. 
Alle Beträge auf der Abbiildung oben sind in Euro angegeben.
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Der Mieterverein 
weist auf ein inter-
essantes Urteil hin. 
Das Amtsgericht 

Fürth hatte mit Urteil vom 17. 
Oktober 2006 zu entscheiden, 
ob die Lärmemissionen, hervor-
gerufen durch die Bauarbeiten 
an der Ludwigsbrücke, Mieter 
in der Nachbarschaft berechti-
gen, den Mietzins zu mindern. 
Begründet wurde diese Minde-
rung vom Mieter mit der argen 
Staub- und Lärmentwicklung, 
wegen der er seinen Balkon 
nicht mehr hätte nutzen kön-
nen. Auch sei durch die Um-
leitung des Verkehrs über die 
Behelfsbrücke (die ja jetzt wie-
der beseitigt ist) der Verkehr 
sehr nahe an seiner Wohnung 
vorbeigeführt worden, so dass 
er verstärkt unter Autoabgasen 
und Scheinwerfern gelitten ha-
be. Der Baulärm sei auch bei 
geschlossenen Schallschutz-
fenstern zu hören gewesen. 
Das Amtsgericht Fürth hat 
– in einer Abkehr von der bis-
herigen Rechtsprechung – ein 
Mietminderungsrecht verneint 
und dies mit »Risikozurech-
nungskriterien« begründet. In 
seinem Urteil führt das Gericht 
aus, die Sanierungsarbeiten 
würden letztlich ein allgemei-
nes Lebensrisiko darstellen. 
Es könne jeden treffen, dass 
in seiner Nachbarschaft ge-
buddelt wird. Dieses Risiko 
bleibe aber beim Mieter und 
könne nicht auf den Vermie-
ter abgewälzt werden. Wenn 

wegen Bauarbeiten die Miete 
gekürzt würde und dem Ver-
mieter Nachteile entstünden, 
wäre das »weder sach- noch 
interessengerecht«, so das 
Urteil. Der Mieterverein kom-
mentiert das Urteil so: »Diese 
Entscheidung wurde rechts-
kräftig, obwohl sie sich deut-
lich gegen die herrschende 
Rechtsprechung stellt. Es ist 
allgemeine Auffassung, dass 
das Mietminderungsrecht un-
abhängig davon besteht, ob 
der Vermieter den Mangel zu 
vertreten hat. Selbst wenn die 
Ursache des Mangels außer-
halb des Einflussbereiches des 
Vermieters liegt oder von ihm 
nicht beseitigt werden kann, 
berechtigt das den Mieter zur 
Mietminderung. Das Minde-
rungsrecht ist grundsätzlich 
ein verschuldensunabhängiges 
Recht«. 
Hier gibt der Mieterverein die 
Empfehlung: Das Urteil wurde 
rechtskräftig, obwohl Rechts-
mittel aussichtsreich gewe-
sen wären. Daher sollte man 
abwarten, ob das Amtsgericht 
Fürth künftig diese Recht-
sprechung beibehält oder ob 
sich die »Ludwigsbrücken-
Entscheidung« auf diesen ei-
nen Fall beschränkt. Wer als 
Mieter durch Baulärm und 
Staub beeinträchtigt ist, soll-
te sich anwaltlich beraten und 
prüfen lassen, ob Aussichten 
bestehen, den Mietzins für die 
Dauer der Beeinträchtigung zu 
mindern.  n

! Mietminderung: Aufsehen  
erregendes Urteil aus FürthWir finanzieren Ihr

Traumhaus

Individuelle Beratung

Optimale Finanzierungskonzepte

Passende Förderprogramme

Top-Konditionen

Ihr Finanzierungsexperte
Jens Frisch
Hotline: 09 11 - 77 98 0-466

www.rvb-fuerth.de
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Aber Schäden, die man verur-
sacht hat, muss man als Mieter 
doch auch künftig reparie-
ren? 
Ja, natürlich. Die Trennlinie liegt 
zwischen einer normalen Abnut-
zung und einem Schaden, der 
etwa mit einem Autounfall ver-
gleichbar ist. Wer mit dem Ham-
mer in die Wand schlägt, muss 
sie wieder in Ordnung bringen. 

Was sind die häufigsten Fra-
gen, die Ihnen in der Be-
ratung gestellt werden? 
Wo drückt die Mieter der 
Schuh?
Oft geht es derzeit um Betriebs-
kostenabrechnungen. Manche 
Mieter meinen, der Vermieter will 
sie damit über den Tisch ziehen. 
Das kommt schon mal vor, wir 
haben aber festgestellt, dass es 
hauptsächlich an den Energiekos-
ten liegt, die gewaltig gestiegen 
sind. Hier gilt: Die Umlage der 
Betriebskosten muss im Mietver-

trag festgelegt sein. Es gibt kei-
ne Warm-Mietverträge inklusive 
Heizung mehr, wie es früher zum 
Teil üblich war. Was die Kosten 
für Heizung, Strom, Warmwasser 
und so weiter betrifft, kann man 
viele Fehler machen. Das passiert 
oft unabsichtlich. 

Wie sieht es mit den Kündi-
gungsfristen aus? 
Als Mieter kann man grundsätz-
lich mit einer Drei-Monats-Frist 
kündigen. Vermieter müssen 
nach fünf Jahren eine Kündi-
gungsfrist von sechs Monaten 
einhalten, nach acht Jahren er-
höht sie sich auf neun Monate. 
Dabei bleibt es dann. 

Was passiert, wenn ich fest-
stelle, dass meine Wohnung 
kleiner ist als im Mietvertrag 
angegeben? 
Auch solche Fragen werden uns 
immer wieder gestellt. Wenn 
die Abweichung größer als zehn 

Fortsetzung von Seite 2
Interview

Mieterverein Fürth und Umgebung e.V. · Beratungsstelle
Gustav-Schickedanz-Straße 8 · 90762 Fürth  

Telefon: 0911.77 25 49 · E-Mail:  info@mieterverein-fuerth.de

 www.mieterverein-fuerth.de

Kontakt

Mieterverein Fürth und Umgebung e.V. · Beratungsstelle
Gustav-Schickedanz-Straße 8 · 90762 Fürth

Telefon: 0911.77 25 49 · E-Mail:  info@mieterverein-fuerth.de

Prozent der Wohnfläche ist, darf 
die Miete gekürzt werden, auch 
rückwirkend. 

Wen und wie viele Menschen 
beraten Sie eigentlich? Wie 
sind die Strukturen des Mie-
tervereins? 
Wir sind für die Mieter in Fürth 
Stadt und Land da und beraten 
einen Kreis von rund 3200 Mit-
gliedern, das sind in den Haushal-

ten insgesamt 10 000 Personen. 
Man muss zunächst Mitglied 
werden, sonst können wir unse-
re Dienstleistung, die fachliche 
Beratung durch Anwälte, Füh-
rung der Korrespondenz sowie 
eine Rechtschutzversicherung,
nicht zur Verfügung stellen. Der 
Verein hat eine fest angestellte 
Verwaltungskraft, die Beratung 
ist zu uns - wir sind drei Anwälte 
– ausgegliedert. n
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Noch nie war das 
Interesse an Wär-
mepumpen, die mit 
Erdwärme oder an-

deren Quellen heizen, so groß 
wie heute. Der drastische und 
nachhaltige Anstieg der Roh-
stoffpreise und der Treibhaus-
effekt haben ein Umdenken bei 
Politik, Herstellern und Konsu-
menten bewirkt. Dabei liegen die 
Vorteile auf der Hand: Niedrigste 
Heizkosten, Entlastung der Um-
welt und Unabhängigkeit von Öl 
und Gas.
Der Einsatz von Wärmepum-
pen garantiert heute praktisch 
immer niedrigste Heizkosten im 
Vergleich zu allen anderen Sys-
temen. Es lohnt sich daher, eine 
individuelle Schätzung der mög-
lichen Ersparnis einzuholen. Oft 
liegt diese bei 75 Prozent gegen-
über modernen Öl- oder Gas-Hei-
zungen. Darüber hinaus gibt es 
umfangreiche Förderungen.
Für Neu- und Altbauten 
Der Einsatz von Wärmepumpen 
stellt in den meisten Fällen kein 
Problem dar. Bei Neubauten ent-
fallen dadurch sogar kostspielige 
Maßnahmen wie Schornstein, 
Gasanschluss, Öltank oder ein 
Lagerraum für Pellets. Zum 
Nachrüsten gibt es wiederum 
eigene Wärmepumpen, die spe-
ziell an die Anforderungen von 
Altbauten angepasst sind. Der 
Betrieb ist darüber hinaus war-
tungsfrei – auch der Aufwand für 
eine jährliche Überprüfung oder 
den Schornsteinfeger entfallen. 
Heizung, Warmwasser und 

Klimaanlage
Dass als Heizung immer häufi-
ger Wärmepumpen eingesetzt 
werden, ist schon seit Jahren 
ein starker Trend in der Hei-
zungsbranche. Weit verbreitet 
sind auch Brauchwasser-Wär-
mepumpen, die eigens der 
Warmwasser-Erzeugung dienen 
und mit jeder anderen Heizung 
kombinierbar sind. Darüber hi-
naus können Wärmepumpen 
aber heutzutage auf Grund ihres 
Funktionsprinzips auch zum Küh-
len von Gebäuden eingesetzt 
werden und unterscheiden sich 
somit von jeder anderen Hei-
zungsart. Dies gewährleistet ein 
optimales Wohnklima im Winter 
und im Sommer. 
Die Wärme aus der Natur mit 
Luft oder Wasser heizt ganz-
jährig und völlig unabhängig mit 
kostenloser Umgebungswärme 
(gespeicherte Sonnenenergie). 
Über das gleiche thermische 
Funktionsprinzip wie beim Kühl-
schrank wird der Umgebung 
Wärme entzogen und zum Hei-
zen genützt. Dabei sind Wär-
mepumpen sehr vielseitig und 
können je nach individueller Si-
tuation mit Erdwärme, Außenluft 
oder Grundwasser heizen. Durch 
diese intelligente Heiztechnik 
wird auch die Umwelt entlastet. 
Der Einsatz von Wärmepumpen 
leistet einen großen Beitrag zur 
Verminderung der globalen CO2-
Emission und des Treibhausef-
fekts. Wärmepumpen arbeiten 
komplett emissionsfrei – ohne 
CO2, Ruß oder Staub. n

! Heizen mit Erdwäreme & Wärempumpe
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Die Energiesparverordnung

01.10.2007 11:21 UhrFTD Illustration: Thermogramm eines Wohnhauses (Archivbild). Wohnungseigentümer müssen künftig einen Energiepass haben.

Seite 1 von 1http://www.ftd.de/politik/deutschland/:Energieausweis%20H%E4user%20Pflicht/259390.html?imgpopup=1&nv=Image0

Thermogramm eines Wohnhauses (Archivbild).
Wohnungseigentümer müssen künftig einen
Energiepass haben.
© 2007 Financial Times Deutschland, © dpa

D ie neue Energie ein-
spar Verordnung ist 
am 1. Oktober 2007 
in Kraft getreten, wo-

mit für alle Gebäude der Energie-
ausweis Pflicht wird.

Energieausweis bei Verkauf 
oder Vermietung erforderlich
Eigentümer und Vermieter sind 
zukünftig verpflichtet, im Falle 

des Verkaufs oder der Vermie-
tung dem potenziellen Käufer 
oder Mieter auf Verlangen den 
Energieausweis zu zeigen. 
Energieausweise für Wohngebäu-
de der Baujahre bis 1965 müssen 
ab dem 1. Juli 2008 zugänglich 
gemacht werden. Für später er-
richtete Wohngebäude, d.h. nach 

Aktuelle Information 

zur neuen Energie-

EinsparVerordnung 

für Wohngebäude 

(EnEV 2007) 
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Die Bäume und 
Sträucher strahlen 
derzeit in vielen 
Farbnuancen von 

goldgelb über blutrot bis vio-
lett. Die Natur verabschiedet 
sich vor der Winterpause noch 
einmal in ihrer ganzen Pracht. 
Auch im Garten bieten einige 
Pflanzen einen echten herbstli-
chen Blickfang, so zum Beispiel 
die Astern oder Chrysanthemen 
mit ihren späten, oft bis in den 
November anhaltenden Blüten. 
Doch auch einige Gartenarbei-
ten wollen um diese Jahreszeit 
noch erledigt werden.
Der Rasen sollte noch einmal 
geschnitten werden. Die letz-
te Mahd muss nicht so tief 
erfolgen (circa fünf bis acht 
Zentimeter Halmlänge), weil 
das Wachstum im Herbst und 
Winter nicht so kräftig ist und 
die Flächen dann ansehnlicher 
bleiben. Laub sollte von der Ra-
senfläche entfernt werden. Für 
eine letzte Düngegabe ist der 
Rasen besonders dankbar. Sie 
muss nicht so kräftig sein, hilft 
aber den Rasengräsern über 
den Winter und unterstützt den 
Austrieb im Frühjahr.
Staudenbeete werden noch ein-
mal von Unkräutern gesäubert. 
Unansehnliche Pflanzenteile 
dürfen abgeschnitten werden, 
vor allem in repräsentativen Flä-
chen ist das wichtig, damit al-
les hübsch aussieht. Allgemein 
ist es jedoch für die Pflanzen 
besser, wenn die oberirdischen 
Teile den Winter über bestehen 

 bleiben, denn sie bilden einen 
Schutz für die Wurzeln und er-
zeugen Humus beim Verrotten, 
der für Nährstoffe unverzichtbar 
ist. Außerdem sind einige Stau-
den auch im abgestorbenen 
Zustand durchaus hübsch anzu-
sehen. Bestes Beispiel hierfür 
sind Gräser. Einen zusätzlichen 
Schutz bildet eine Laubschicht 
(z. B. das Laub aus den Rasen-
flächen). Das tut nicht nur den 
Pflanzen gut, sondern auch den 
Vögeln. Auch die Laubentsor-
gung macht man sich so leich-
ter. Auf schwer verrottbare und 
säurereiche Blätter wie Eichen- 
oder Walnusslaub sollte man 
jedoch verzichten. 
Bäume und Sträucher können 
um diese Jahreszeit ihre ers-
ten Schnitte vertragen. Starke 
Rückschnitte, sogenannte Ver-
jüngungsschnitte, sollte man, 
wenn sie nicht unbedingt nö-
tig sind, lieber erst im Frühjahr 
durchführen. Doch Erhaltungs-
schnitte wie das Auslichten von 
Baumkronen oder Sträuchern 
sind jetzt durchaus sinnvoll.  n

Tipp von Jürgen Bauer - Gartenbau
Oktober - Herbstpflegezeit

Gärtnerei
Goldmann

Winterharte Blütenstauden
Gräser und Farne
Wasserpflanzen

Gewürz- und Heilpflanzen

Alte Reutstraße 265 • 90765 Fürth
 0911/30 65 45

www.goldmann-stauden.de
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Der Buchtipp
Präsentiert von Jungkunz - Die Buchhandlung

Mit der Energieeinspar-
verordnung (EnEV 
2007) setzt die Bun-
desregierung die Vor-

gaben der europäischen Union – 
soweit dies noch nicht geschehen 
war – in deutsches Recht um.
In dieser Textsammlung zur neu-
en Energieeinsparverordnung 
(EnEV 2007) findet sich sowohl 
der amtliche Vorschriftentext als 
auch die erläuternden Passagen 
aus den amtlichen Materialien ab 
dem Tag der Verkündung.
[Die neue Energieeinsparungs-
verordnung (EnEV 2007) ISBN 
3-937951-73-3  EUR 16,90]

Erste Informationen zum 
neuen Energieausweis, 
der künftig auch für Be-
standsimmobilien Pflicht 

sein wird, enthält dieser topak-
tuelle Ratgeber. Hier kann man 
übersichtlich nachlesen, welche 
Voraussetzungen für den Energie-
ausweis gelten und wie man die 
neue Energieeinsparverordnung 
sicher umsetzt. Ausführliche Erläu-
terungen der neuen Regelungen 
und Berechnungsgrundlagen mit 
ihren Auswirkungen auf den Miet- 
und Wohnungseigentumsbereich 
fehlen natürlich auch nicht. Insbe-
sondere bieten das Buch und die 
beiliegende CD-ROM zahlreiche 
Arbeitshilfen für die Praxis wie 
etwa einen Musterenergieaus-
weis, Informationsschreiben und 
Checklisten. Damit steht Vermie-
tern, Verwaltern, Eigentümern, 
Sachverständigen, Architekten

und Juristen eine ideale Arbeits-
grundlage für die Umsetzung der 
neuen Anforderungen zur Verfü-
gung.
[Fischer, Bernd u.a.:  Energie-
ausweis und neue EnEV, m. CD-
ROM ISBN 3-8092-1827-8 EUR 
39,80]

P.S.: 
Und wer 
nach der 
g a n z e n 
m ü h s e -
ligen Ar-
beit das 
dringende 
B e d ü r f -
nis nach 

teuflischer Unterhaltung verspürt, 
ist mit Tom Wolfs Preußen-Krimi 
(spielt in der guten alten Zeit 1759!) 
ausgesprochen gut beraten.
[Wolf, Tom: Teuflische Plä-
ne ISBN 3-442-73503-3 EUR 
9,00] n

Würzburger Str. B4 zur Billinganlage
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Samen Liebermann
H A R D H Ö H E

Soldnerstraße

Bahnhof Unterfürberg
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Fordern Sie die Exposes mit ausführlicher Baubeschreibung an!

> 7x Einfamilienhäuser in Dambach 
  
   Beispiel:    515 m² Grund + Haus "Provence" 
   Standard + Baunebenkosten  = 384.000,- € 
   Grundstücke bis 1.350 m² möglich
> 2x Doppelhaushälfte  in  Burgfarrnbach - 
   Egersdorfer Strasse, neben Hs.Nr. 37
   Beispiel:    819 m² Grund  +  Haus  "Quinta" 
   Standard + Baunebenkosten = 353.000,- € 
   Grundstück bis 1704 m² möglich

Weitere Objekte im

gesamten Großraum
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Immobilien biete
2-Familien-Haus
2-Familien-Haus, 104 m² EG, 86 m² OG, voll unterkellert, Doppelgara-
ge, Stellplatz, Terrasse überdacht, ruh. Lage, neue Gasheizung, kein 
»Renovierungsstau«, 1218 m² Grundst., herrl. Garten, FÜ-Kieselbühl, 
privat, 438.000 Euro. 
Tel.: 0911.73 15 48, Mobil 0171.775 35 01

Galerie-Wohnung
Fürth-Burgfarrnbach, 93 m² Galerie-Wohnung, 3,5 Zimmer, großer 
Balkon, extra WC, Einbauküche, ruhige Lage in kleiner Wohneinheit, 
mit TG, großem Keller, privat 162.000 Euro. 
Tel.: 0171.994 19 58 

Reihen-Mittel-Haus 
Familienfreundliches RMH in Fürth-Nord, 5,5 Zimmer, 130 m², EBK, 
Bad/WC, getrennt, Heizung 06 erneuert, pflegeleichter Garten von 
Privat, VB 217.000 Euro. 
Tel.: 0911.765 87 783

Büro/Lagerflächen 
Büro/Lagerflächen in Fürth-Süd, EG, 1. OG, 2. OG, Rückgebäude, ge-
samt ca. 225 m², 2 WCs, 1 Stellplatz, 800 Euro + NK, Berlet Immob.
Tel.: 0911.977 75-273

Miniloft auf Nordeney 
Miniloft auf Norderney – Herbst plus Nordsee ist Erholung pur! 
Tel.: 0911.72 26 55 · Mobil 0170.389 51 23

Häufig halten Kon-
trolleure, nachdem 
sie von Heizkörper 
zu Heizkörper ge-

huscht sind, den Mietern ein 
Protokoll entgegen und bitten 
um eine Unterschrift. Die Mie-
ter – nicht wissend, ob sie dazu 
verpflichtet sind oder dem Kon-
trolleur nur seine Anwesenheit 
bestätigen sollen – unterschrei-
ben häufig. Das ist ein Fehler! 
Man ist nicht im Geringsten 
dazu verpflichtet. Mit der Un-
terschrift bestätigt der Mieter 
die Richtigkeit der Ablesung, 
doch das lässt sich in dem 
Moment manchmal schwer 
beurteilen. Bei späteren Un-
stimmigkeiten müssen dann 
 

die Mieter die Fehlerhaftigkeit  
der Ablesung beweisen. Das 
Landgericht Berlin geht sogar 
noch einen Schritt weiter: es 
hat diese Unterschrift als ein 
Schuldanerkenntnis gewertet. 
Mieter sollten daher den unter-
schriftsheischenden Kontrol-
leur nur anlächeln und den Kopf 
schütteln, aber besser nicht un-
terschreiben. 
Eine andere Möglichkeit: Falls es 
sich doch nachvollziehen lässt, 
was der Kontrolleur abliest, 
sorgsam mit dem vergleichen, 
was er auf seinen Listen notiert. 
Erkennt man Unstimmigkeiten, 
sollte man die unbedingt schrift-
lich vermerken – und den Pro-
test dagegen.   n

Tipp Ableseprotokoll  
nicht unterschreiben

Hochwertige Loft-Wohnungen mit 59 bis 150 m².

Sparen durch Sanieren!

Sparen Sie bis zu 33%!

Der Sanierungs-Faktor:
Durch steuerliche Vorteile zahlt Ihr 
Finanzamt bis zu 1/3 des Kaufpreises.

Interesse? 0911 - 76 60 61-0 
Besichtigung Musterwohnungen • Flößaustraße 122, Fürth
Samstag - Sonntag: 14  - 16 Uhr

www.carree-vita.de
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Vermietung biete
2-Zimmer-Wohnung
Schöne gr. 2 ZW Fürth-City, 70 m², Altbau, 2. OG, teilw. Parkett, EBK, 
Badewanne, ZH, Keller zu vermieten, frei ab 1.11., 380 Euro kalt, ggf. 
Doppelparker. 
Tel.: 0911.77 39 56 ab 19 Uhr.

Laden
Neu renovierter Laden, 140 m², 750 Euro + NK in Fürth, Nürnberger 
Straße zu vermieten. 
Tel.: 0911.74 53 63

Vermietung suche
4- bis 5-Zimmer-Altbau-Wohnung
Berufstätiges Paar mit 2 Jugendlichen sucht zum 1.8. ruhige, helle 
4- bis 5-Zi.-AB-Wohnung in Fürth; ca. 120 m², m. Balkon. sep. WC, ab 
2 OG, bis 700 Euro kalt. 
Tel.: 0911.74 71 01 oder 0911.974 86 41

Herausgeber:  
Layout & Anzeigen:  
design department fürth 
Rosenstraße 13 · 90762 Fürth  
Fon 0911.766714-40  
Fax 0911.766714-41 
E-Mail   fsz@designdepartment.de

Redaktion & Text:  
Claudia Schuller

Nächste Ausgabe:  
7. November 2007 
www.designdepartment.de

Impressum

Immobilien suche
3- bis 5-Zimmer-Etagen-Wohnung
Paar sucht von privat 100 bis120 m² ETW, 3 bis 5 Zimmer, Hinterhaus 
oder Haus mit Balkon oder Terrasse, auch renovierungs-bedürftig.
Tel.: 0911.39 71 36

Ausgabe Nr. 01|2006     [ Wohnungs-Stadt ZEITUNGspezial

Lebens [T]  Räume

Anzeigenschluss: Erscheinungstag 

29. Oktober 7. November

Themenschwerpunkte in der kommenden Ausgabe
• Wohnen in der Innenstadt - Leben im Mittelpunkt 

• Einstimmung Winterzeit - Kamintrends &  Dekotipps

•  Achtung: Eis & Schnee - Räumdienste & Versicherungen
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1965, muss der Energieausweis 
ab dem 1. Januar 2009 vorgewie-
sen werden.
Für denkmalgeschützte Gebäu-
de sind keine Energieausweise 
nötig.
Bisherige Energie- und Wärme-
bedarfsausweise, die nach der 
EnEV 2002 (Neubauten ab 2002) 
sowie nach der WärmeSchutz-
Verordnung 1995 (Neubauten ab 
1994) Pflicht sind, gelten als En-
ergieausweise.
Für umfassende Sanierungsmaß-
nahmen ist der Energieausweis 
nicht ausreichend. Hier wird ein 
umfassendes Gutachten »Ener-
giesparberatung vor Ort« (siehe 
www.bafa.de bzw. www.newe-
bauen.de) empfohlen und finan-
ziell gefördert.
Ein Energieausweis ist im Regel-
fall zehn Jahre gültig. Um ihn zu 
erstellen, ist eine Begehung des 
Gebäudes nicht vorgeschrieben. 
Der Eigentümer kann die erfor-
derlichen Gebäudedaten bereit-
stellen. 
Sind Maßnahmen für eine kos-
tengünstige Verbesserung der 
energetischen Eigenschaften des 
Gebäudes möglich, so muss der 
Aussteller des Energieausweises 
dem Eigentümer Modernisie-
rungsempfehlungen geben. 

Der Energieausweis dient aus-
schließlich der Information. 
Rechtsansprüche z. B. auf Durch-
führung einer Modernisierung 
lassen sich aus ihm nicht ablei-
ten. Energieausweise werden in 
der Regel für das gesamte Ge-
bäude erstellt. 

Wer kann Energieausweise aus-
stellen?
-  Bei Neubau oder wesentlichen 
baulichen Änderungen: gemäß 
Bayer. EnEV – ZVEnV anerkann-
te Sachverständige (Informati-
onen über die Liste der bayeri-
schen Architektenkammer oder 
die Bayerische Ingenieurkam-
mer Bau)

-  Bei Erstellung für Gebäude im 
Bestand: Akademiker (Bauinge-
nieure, Architekten, Gebäude-
technik u. ä.), Handwerksmeis-
ter und bestimmte Handwerker  

oder Techniker (Hochbau, Bau-
technik und Haustechnik) mit 
Bauvorlagenberechtigung, Be-
rufserfahrung bzw. Qualifikation 
nach EnEV oder Bafa-Energiebe-
rater.
-  Der Energiesparcheck Bayern 
kann durch den zuständigen 
Bezirks-Kaminkehrermeister er-
stellt werden.

Vollzug der EnergieeinsparVer-
ordnung
Der Eigentümer des Wohngebäu-
des oder der jeweiligen Wohn-
einheit handelt ordnungswidrig, 
wenn er einen Energieausweis 
nicht, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig zugänglich macht. In 
diesem Fall kann sich der Miet- 
oder Kaufinteressent an das Bau-
aufsichtsamt wenden, das für 
den Vollzug der EnergieEinspar-
Verordnung zuständig ist. n

 Fortsetzung von Seite 7 
»Die Energiesparverordnung«

Eine Liste der lokalen Energieberater gibt es auch bei der Stadt, 
im Amt für Umweltplanung, Königsplatz 2, Angelika Schäff, Te-
lefon 0911.974-12 59, Fax 0911.974-12 52, E-Mail angelika.
schaeff@fuerth.de.

Lokale Energieberater
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